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Achte Verordnung zur Änderung 
der Vorschriften für die Reeden auf dem Rhein 

Vom 27. November 1961 

Auf Grund des § 3 Abs. 1 des Gesetzes über die 
Aufgaben des Bundes auf dem Gebiet der Binnen
schiffahrt vom 15. Februar 1956 {Bundesgesetzbl. II 
S. 317) wird verordnet: 

Artikel 

Die Vorschriften für die Reeden auf dem Rhein -
Anlage der Verordnung zur Einführung der Vor
schriften für die Reeden auf dem Rhein {Schiffahrt
polizeiverordnung zur Ergänzung der Rheinschiff
f ahrtpolizeiverordnung) -vom 24. Dezember 1954 
{Bundesgesetzbl. II S. 1466) -, zuletzt geändert 
durch Verordnung vom 9. Juni 1961 (Bundesgesetz
blatt II S. 579), werden wie folgt geändert: 

1. Abschnitt VIII (Duisburg-Ruhrort) 

1. § 2 Buchstabe a Abs. 4 erhält folgende Fas
sung: 

„ von km 778, 10 bis 780,45 

für leere Fahrzeuge und Fahrzeuge, die dort 
instandgesetzt werden sollen, jedoch nur in 
unmittelbarer Ufernähe außerhalb der Lade
und Löschstellen in höchstens drei Fahrzeug
breiten;". 

2. § 2 Buchstabe b Abs. 5 erhält folgende Fas
sung: 

,, Liegeplatz ,unterhalb der Baerler Brücke' 
von km 786,50 bis 788,00 
für beladene, von oberstrom und von Duis
burg-Ruhrort kommende Fahrzeuge mit Fahrt
ziel stromab." 

Z 1998 A 

3. § 3 Buchstabe a erhält folgende Fassung: 

„a) Am linken Ufer 

Liegeplatz ,Friemersheim' 
von km 770,70 bis 772,40 
für leere und beladene Fahrzeuge und 
aus dem Verkehr gezogene Fahrzeuge;". 

4. In § 3 Buchstabe b wird die Zahl "772,30" 
durch die Zahl „ 772,10" ersetzt. 

5. § 4 erhält folgende Fassung: 

,,§ 4 

Liegeplätze für Tankschiffe 

Als Liegeplätze für Tankschiffe werden fol
gende Wasserflächen am rechten Ufer be
stimmt: 

Tankschiffliegeplatz ,Rheinlust' 
von km 772,40 bis 772,90 

für beladene und leere Tankschiffe; 

Tankschiffliegeplatz ,Baerler Brücke' 
von km 785, 10 bis 786,40 
für beladene und leere Tankschiffe. 

Von unterstrom {unterhalb km 786,40) kom
mende Tankschiffe und leichternde Tank
schiffe dürfen nur den Tankschiffliegeplatz 
,Baerler Brücke' benutzen." 

6. In § 4a Buchstabe a werden die Worte „von 
km 770,70 bis 771,00" ersetzt durch die Worte 
,, von km 772,40 bis 772,90". 


